
 
 

 

 
 

 

Preisblatt für die Grund- und Ersatzversorgung Stro m 
 

Gültig ab: 01.03.2011 
Preisblattkennung: Grund- und Ersatzversorgung Strom 01/03/11/hol 

 

Die Stadtwerke Finsterwalde GmbH bietet Strom zu den Bestimmungen der „Verordnung über allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und der Ersatzversorgung mit Elektrizität aus 
dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – Strom GVV)“ einschließlich der 
„Ergänzenden Bedingungen“ der Stadtwerke Finsterwalde GmbH in der jeweils gültigen Fassung und zu den 
jeweils gültigen allgemeinen Preisen für die Grund- und Ersatzversorgung an. 
 

Haushaltsbedarf  
Dieser Tarif gilt ausschließlich für private Haushalte. 

  

 
Arbeitspreis  

 
 

jährlicher  

Grundpreis 
 

Verrechnungspreis  

Wechselstromzähler  
 

Verrechnungspreis  

Drehstromzähler 
 

Verrechnungspreis  

Smart Meter 
(intelligente Zähler) 

brutto  23,93 Ct/kWh* 40,15 EUR/Jahr* 34,07 EUR/Jahr* 41,36 EUR/Jahr*  88,66 EUR/Jahr* 

netto 20,11 Ct/kWh 33,74 EUR/Jahr 28,63 EUR/Jahr 34,76 EUR/Jahr 74,50 EUR/Jahr 

 

Sonstiger Bedarf  
Dieser Tarif gilt für Kunden, die den Strom für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke (bis 10.000 kWh/a) verbrauchen. 

  

 
Arbeitspreis  

 
 

jährlicher  

Grundpreis 
 

Verrechnungspreis  

Wechselstromzähler  
 

Verrechnungspreis  

Drehstromzähler 
 

Verrechnungspreis  

Smart Meter 
(intelligente Zähler) 

brutto  23,67 Ct/kWh* 140,87 EUR/Jahr*  34,07 EUR/Jahr* 41,36 EUR/Jahr*  88,66 EUR/Jahr* 

netto 19,89 Ct/kWh 118,38 EUR/Jahr 28,63 EUR/Jahr 34,76 EUR/Jahr 74,50 EUR/Jahr 
 

Die Bruttopreisangaben enthalten alle Nebenkosten wie Konzessionsabgabe (1,32 Ct/kWh netto), Ökosteuer (2,05 Ct/kWh netto), 
Mehrkosten durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (3,53Ct/kWh netto) und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (0,03 Ct/kWh netto), 
Netznutzungsentgelt, Zählerentgelt, sowie die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Höhe von z. Z. 19 %. Die Nettopreise 
verstehen sich ohne Umsatzsteuer. 
 
 
Vertragslaufzeit/ Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Ungeachtet besonderer Kündigungs- 
Kündigung: rechte gemäß der GVV (z. B. bei Umzug) kann der Vertrag mit einer Frist von einem 

Monat auf das Ende eines Kalendermonats durch den Kunden gekündigt werden. Die 
Kündigung bedarf der Textform. 

 
 

Haben Sie noch Fragen? Gern beraten wir Sie auch zu  unseren Sonderprodukten.  

Bitte rufen Sie uns an!    03531 -  670 333 
Oder besuchen Sie uns im Kundencenter am Langen Dam m 14 in Finsterwalde. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Intern etseite unter www.swfi.de 
*Diese Werte wurden gerundet. Bei Nutzung der einzelnen Bruttopreise können Rundungsdifferenzen auftreten. 
 

Stadtwerke Finsterwalde GmbH     Langer Damm 14     03238 Finsterwalde 
 
Stromkennzeichnung der Stromlieferung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 
Energieträgermix Stadtwerke Finsterwalde GmbH: 4,12% erneuerbare Energieträger, 11,60% Kernkraft, 84,28% fossile und sonstige Energieträger, 0,00030 g/kWh radioaktiver 
Abfall, 776 g/kWh CO2 Emission 
Stromerzeugung* in Deutschland - zum Vergleich: 15,80% erneuerbare Energieträger, 25,40% Kernkraft, 58,80 % fossile und sonstige Energieträger, 0,00070 g/kWh radioaktiver 
Abfall, 506 g/kWh CO2 Emission 
* allgemeine Erzeuger und private Einspeiser 


